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A U S S C H R E I B U N G  
 
 
1 Regeln 
1.1 Die Regatta unterliegt den Regeln, die in den „Wettfahrtregeln Segeln“ (WRS) festgelegt 

sind. 
1.2 Zusätzlich gelten die Wettfahrtordnung des OeSV 2012, die Allgemeinen 

Segelanweisungen des OeSV 2012, die ergänzenden Segelanweisungen des Union Yacht 
Club Traunsee sowie diese Ausschreibung. 

1.3 Es gelten die Bestimmungen des Anti-Doping-Bundesgesetzes 2007. 
 
2 Werbung 

Boote können verpflichtet werden, vom Veranstalter gewählte und bereitgestellte Werbung 
anzubringen. 

 
3 Teilnahmeberechtigung und Meldung 
3.1 International offen für alle Boote der Klasse Optimist, die im Bootsregister eines von der 

ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den Klassenbestimmungen entsprechen und 
gegen Haftpflichtschäden (Mindestdeckung Euro 1.500.000) versichert sind.  
Die Steuerleute müssen Mitglied eines Verbandsvereins, Einzelmitglied des OeSV oder 
eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.  
Die Steuerleute müssen 1997 oder später geboren sein.  
 

3.2 Meldung 
Meldeschluss: 
Freitag, 27. Juli 2012; Nachmeldungen werden entgegengenommen, so sie rechtzeitig vor 
Ende der Registrierung einlangen.  
 
Meldung und Meldeliste: 
Online Meldung und Meldeliste unter: www.uyct.at 
oder schriftlich an: 
Union Yacht Club Traunsee, 4810 Gmunden, Esplanade 30 

 
Mindestnennung: 
12 Boote bei Meldeschluss. Wird diese Mindestanzahl nicht erreicht, so behält sich der 
Union Yacht Club Traunsee vor, die Veranstaltung abzusagen. 



 

 

 

4 Meldegebühr 
EUR 25,00 bei Meldung und Eingang der Zahlung auf dem Regattakonto des UYCT bei der 
Oberbank AG (BLZ 15060; Konto-Nr. 171-1859.60; IBAN AT18 1506 0001 7118 5960; BIC 
OBKLAT2L) bis Meldeschluss. 
EUR 30,00 bar bis Ende der Registrierung 

5 Registrierung 
 Kontrolle von Messbrief, Haftpflichtversicherungsnachweis, OeSV-Mitgliedskarte, Abgabe 

der Haftungsausschlusserklärung; Ausgabe der Segelanweisungen:  
Samstag, 04. August 2012, 09:00 bis 11:00 Uhr im Regattabüro des UYCT (Clubhaus 1. 
Stock) 

 
6 Erster Start, letzter Start 

Erster Start: Samstag, 04. August 2012, 13:30 Uhr 
Letzter Start: Sonntag, 05. August 2012, 15:00 Uhr 

 
7 Bahnen 

 Es werden Standardkurse mit einer Sollzeit von 50 Minuten gesegelt. 
 
8 Funkverkehr 

Ein Boot darf, außer im Notfall, während der Wettfahrt weder über Funk senden noch 
Funkmitteilungen empfangen, die nicht allen Booten zur Verfügung stehen. Diese 
Beschränkung trifft auch auf Mobiltelefone zu. 

 
9 Wertung 
 Es sind 5 Wettfahrten mit einer Streichung vorgesehen. Werden weniger als 4 Wettfahrten 

gewertet, erfolgt keine Streichung.  
Wertung nach dem Low-Point-System (WRS Anhang A). Der Snoopy-Pokal 2012 zählt zum 
Cup Mitte. Die  Cupwertung erfolgt aufgrund der Punkteberechnung nach Laserpunkten mit 
Faktor 1,0. 
Cupregatten werden auch in die Bestenliste aufgenommen und haben dort ab 10 
tatsächlichen Teilnehmern den Faktor 0,4 und ab 20 tatsächlichen Teilnehmern den Faktor 
0,5 
Es gibt eine eigene Jüngstenwertung für die Jahrgänge 2001 und jünger. 

 
10 Preise 
10.1 Punktpreise für die ersten drei Boote der Gesamtwertung 
10.2 Erinnerungspreise für alle bei der Siegerehrung anwesenden Teilnehmer 
10.3 Snoopy Wanderpokal für den Sieger der Gesamtwertung  
 
11 Haftung, Bilder, Daten 
11.1 Jeder Segler verpflichtet sich zur Einhaltung der WRS sowie aller sonstigen für diese 

Veranstaltung gültigen Regeln. Jeder Teilnehmer segelt gem. WRS 4 auf eigene Gefahr.  
Der Union Yacht Club Traunsee mit seinen Funktionären übernimmt keinerlei Haftung für 
Schäden jeglicher Art zu Wasser und zu Land, weder an Mannschaft noch Material.  
Mit der Anmeldung zur Regatta ist eine Haftungsausschlusserklärung der Eltern zu 
unterschreiben und bei der Registrierung vorzulegen. Das Formular dazu ist auf der letzten 
Seite dieser Ausschreibung zu finden.  

11.2 Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass von den teilnehmenden Booten und 
Personen auf dem Wasser und an Land Aufnahmen hergestellt, und diese uneingeschränkt 
in Bild und Ton (beispielsweise für die Vereinszwecke des Union Yacht Club Traunsee, 



 

 

Bewerbung seiner Veranstaltungen, die Berichterstattung über die Veranstaltungen, zur 
Förderung des Fremdenverkehrs, etc.) veröffentlicht werden dürfen.  

11.3 Die Teilnehmer erklären ihre ausdrückliche Einwilligung, dass ihre persönlichen Daten 
durch den Union Yacht Club Traunsee zur Förderung der Vereinszwecke gespeichert und 
verwendet, nicht aber an Dritte weitergegeben werden dürfen. 

 
12 Versicherung 

Alle teilnehmenden Boote müssen eine gültige Haftpflichtversicherung mit einer 
Deckungssumme von mindestens € 1.500.000,- pro Veranstaltung oder dem Äquivalent 
davon haben. 
 

13 Betreuermotorboote 
Betreuermotorboote sind nur in beschränkter Anzahl möglich und brauchen eine spezielle 
Bewilligung. Eine Anmeldung per Mail mit Angabe der Art des Motorbootes, 
Zulassungsnummer, Motorisierung, Anzahl der vorgesehenen Trainer und der Anzahl der 
zu betreuenden Teilnehmer ist spätestens bis 27. Juli 2012 an christiane.michaelis@gmx.at 
notwendig. Angemeldete erhalten dann rechtzeitig eine Verständigung, ob Ihr Boot 
zugelassen wurde.  

 
14 Weitere Informationen  

Weitere Informationen sind erhältlich bei:  
Veranstaltungsleiter:  
Christiane Michaelis 
Tel.: +43 660 2115136 
E-Mail: christiane.michaelis@gmx.at 

 
Rahmenprogramm 
Samstag, 04. August 2012, 12:00 Uhr Begrüßung und Steuermannbesprechung 
Samstag, 04. August 2012, 13:30 Uhr Start zur 1. Wettfahrt 
Samstag, 04. August 2012, nach der letzten Wettfahrt Segleressen 
Sonntag, 05. August 2012 Siegerehrung so bald wie möglich nach der letzten Wettfahrt 
 
Die Gemeinde Traunkirchen am Traunsee veranstaltet am 4. August 2012 die jährliche 
Märchennacht – ein mögliches Rahmenprogramm für Eltern! Informationen dazu 
entnehmen Sie bitte www.maerchennacht.com 
 
 
 
Informationen zu etwaigen Unterkünften finden Sie unter www.traunsee.at 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG	  
	  
Die	   Verantwortung	   für	   die	   Entscheidung	   eines	   Bootsführers,	   an	   einer	  Wettfahrt	   teilzunehmen	  
oder	   sie	   fortzusetzen,	   liegt	   allein	   bei	   ihm.	   Er	   trägt	   daher	   auch	   die	   Verantwortung	   für	   seine	  
Mannschaft.	  Der	  Bootsführer	  ist	  für	  die	  Eignung	  und	  das	  richtige	  seemännische	  Verhalten	  seiner	  
Mannschaft	   sowie	   für	   die	   Eignung	   und	   den	   verkehrssicheren	   Zustand	   des	   gemeldeten	   Bootes	  
verantwortlich.	   Der	   Veranstalter	   ist	   berechtigt,	   nach	   eigenem	   Ermessen,	   Änderungen	   in	   der	  
Durchführung	   der	   Veranstaltung	   vorzunehmen	   oder	   diese	   auch	   abzusagen,	   ohne	   dabei	  
schadenersatzpflichtig	   zu	   werden.	   Der	   Union	   Yacht	   Club	   Traunsee	   	   sowie	   sämtliche	   an	   der	  
Organisation	   und	   Durchführung	   der	   Regatta	   für	   diesen	   mitwirkenden	   Personen,	   insbesondere	  
auch	   die	   Wettfahrtleitung,	   haften	   nicht	   für	   die	   im	   Zuge	   der	   Veranstaltung	   entstandenen	  
Personen-‐	   oder	   Sachschäden,	   wie	   vor	   allem	   für	   Verletzungen	   und	   Schäden	   an	   Booten	   oder	  
anderweitigen	   Sach-‐	   oder	   Vermögensschäden	   welcher	   Art	   auch	   immer,	   es	   sei	   denn,	   dass	  
schädigende	  Verhalten	  beruht	  auf	  Vorsatz	  oder	  besonders	  krass	  grober	  Fahrlässigkeit.	  Sie	   ist	   in	  
diesen	  Fällen	  beschränkt	  auf	   typischerweise	  eintretende	  Schadensfolgen.	  Der	  Union	  Yacht	  Club	  
Traunsee	   und	   die	   genannten	   Personen	  werden	   somit	   im	  weitest	   zulässigen	   Umfang	   von	   jeder	  
Haftung	   entbunden.	   Die	   jeweils	   aktuellen	   Wettfahrtregeln-‐Segeln	   der	   ISAF	   (WRS),	   die	  
Wettfahrtordnung	   des	   ÖSV	   und	   sämtliche	   für	   die	   Regatta	   anzuwendenden	   sonstigen	  
Bestimmungen,	   wie	   insbesondere	   Segelanweisungen,	   Vorschriften	   der	   Ausschreibung	   oder	  
Klassenbestimmungen,	  werden	  anerkannt	  und	  sind	  einzuhalten.	  Das	  gemeldete	  Boot	  bzw.	  dessen	  
Bootsführer	   ist	   angemessen	   gegen	   Haftpflichtschäden	   zu	   versichern.	   Vorgegebene	  
Mindestversicherungssummen	  sind	  stets	  einzuhalten.	  	  
Es	  gilt	  österreichisches	  Recht.	  Gerichtsstand	  ist	  Gmunden.	  
	  
	  

Segelnummer	   	  
Name	  des	  Seglers	   	  
Name	  des	  
Erziehungsberechtigten	  

	  

Unterschrift	  des	  
Erziehungsberechtigten	  

	  

 


